
2.12 Rudern  
 
Bedingungen 

Die Rennen werden – so weit in dieser Ausschreibung nichts anderes festgelegt ist – nach den „Ruder-

Wettkampfregeln“ (RWR) des Deutschen Ruderverbandes und den „Bestimmungen für das Jungen- und 

Mädchenrudern“ der Deutschen Ruderjugend ausgetragen. Insbesondere wird auf die Ziffer 2.3.2 und deren 

Ausführungsbestimmungen in den RWR hingewiesen (Mindest- und Höchstmaße der Gigs müssen 

eingehalten werden).   

Die aktuellen „Ruder-Wettkampfregeln“ und „Bestimmungen für das Jungen- und Mädchenrudern“ befinden sich als 

Download auf der Webseite des Deutschen Ruderverbandes zur Verfügung: 

www.rudern.de/wettkampfsport/regeln 

Mannschaftsstärke 

Ein/e Schülerin und Schüler ist nur startberechtigt, wenn ein Dokument der Schule (mit Namen, Vornamen, 

Geburtsdatum) vorliegt, aus dem hervorgeht, dass gegen einen Start bei einer Ruderregatta keine ärztlichen Bedenken 

bestehen. Anstelle des Dokuments der Schule wird auch die Aufnahme in die Aktiven-Datenbank (Ziffer 2.2.6 RWR) 

des DRV anerkannt. Die ärztliche Untersuchung muss nach dem 1. Oktober des dem laufenden Ruderjahr 

vorausgehenden Jahres erfolgt sein.   

Steuerleute in der U18  müssen mindestens dem Jahrgang 2012 angehören und dürfen nicht älter sein als der 

Jahrgang 2008. Steuerleute für in der U15  müssen mindestens dem Jahrgang 2013 angehören und dürfen nicht älter 

sein als der Jahrgang 2011. 

Steuerleute dürfen, unabhängig vom Alter, maximal vier Rennen am Tag steuern, wenn sie nicht rudern. Eingesetzte 

Steuerleute müssen nicht dem Geschlecht der rudernden Mannschaft angehören. 

 

Eine Mannschaft in der U18 besteht aus mindestens 5 bis maximal 9 Sportler/innen inkl. Steuerperson, so dass sie in 

mindestens einem bis zu allen drei der folgenden drei Rennen antreten kann: 

• Doppelvierer mit Steuermann/-frau (4x+) 

• Gig Doppelvierer mit Steuermann-/frau (Gig 4x+) 

• Achter mit Steuermann/-frau (8+) 

Eingesetzte Steuerleute müssen nicht dem Geschlecht der rudernden Mannschaft angehören. 

Dabei darf jedes Mannschaftsmitglied, ausgenommen Steuerleute, maximal in zwei Hauptrennen pro Tag an den 

Start gehen (RWR 2.6.1.3.). 

Die Bootsbesetzungen müssen zum Meldeschluss bekannt gegeben werden. 

Es werden nur Vorlläufe und Finals ausgetragen. 

Parallel zu den Rennen von „Jugend trainiert“ ist eine Teilnahme am Schüler/innen-Achter-Cup möglich. 

 

Eine Mannschaft in der U15  besteht aus mindestens 2 und maximal 7 Sportler/innen inkl. Steuerperson, so dass sie 
in mindestens einem bis allen drei der folgenden drei Rennen antreten kann:   

• Doppelvierer mit Steuermann/-frau (4x+) 

• Gig Doppelvierer mit Steuermann/-frau (Gig 4x+) 

• Doppelzweier (2x) 

Eingesetzte Steuerleute müssen nicht dem Geschlecht der rudernden Mannschaft angehören. Dabei darf jedes 

Mannschaftsmitglied in maximal zwei Bootsklassen an den Start gehen (Bestimmungen für das Jungen- und 

Mädchenrudern der DRJ). Die Bootsbesetzungen müssen zum Meldeschluss bekannt gegeben werden. 

 

Auswertung 

Die Aufgaben des Schiedsgerichts werden vom Regattaausschuss übernommen. Der DRV-Vertreter bei „Jugend 

trainiert“ kann Entscheidungen gemäß Ziffer 2.1.3 RWR übernehmen.   
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